Übersicht: So beugen Sie Stress vor

	1. Analyse
	Zur Analyse der Arbeitsbedingungen gehören Gefährdungsbeurteilungen und Betriebsbegehungen. Befragen Sie Ihre älteren schwerbehinderten Kolleginnen und Kollegen ab dem 50. Lebensjahr, ob sie sich am Arbeitsplatz gestresst fühlen. Achten Sie auch darauf, ob sich in bestimmten Abteilungen die Arbeitsunfälle häufen.

	2. Beurteilung
	Beurteilen Sie die Analyse und prüfen Sie, ob Veränderungsbedarf besteht. Handeln Sie gemeinsam mit Ihrem Betriebsarzt und ggf. dem Betriebs- oder Personalrat, dem Integrationsamt und dem Integrationsfachdienst der Bundesagentur für Arbeit.

	3. Umsetzung
	Achten Sie darauf, dass die von Ihnen festgelegten Maßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden. Fragen Sie daher von Zeit zu Zeit bei Ihren Kolleginnen und Kollegen nach, ob und was schon umgesetzt wurde. 

	4. Nachkontrolle
	Achten Sie bei neuen Maßnahmen immer darauf, dass die Durchführung auch in größeren Zeitabständen überprüft wird und die Maßnahmen ggf. an neue Arbeitsverhältnisse angepasst werden. Es handelt sich um einen laufenden, sich stets verändernden Prozess!



